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Wöchentlich 11 Amts- und 
Mitteilungsblätter in  
26 Gemeinden und Stadt-
teilen mit einer Druckauflage 
von 16 610 Exemplaren.

Web-App- & BANNERWERBUNG

Zu einem modernen Medienhaus gehört heutzutage natürlich auch die 

digitale Welt. Unseren Abonnent*innen bieten wir daher auch einen 

Online-Zugang zu ihrem Amts- und Mitteilungsblatt. Dort bietet sich 

Ihnen eine erweiterte Werbeplattform. Im Zuge dessen bieten wir Ihnen  

die Möglichkeit, sich von uns Banner gestalten zu lassen. Schalten 

Sie bei uns Ihre Bannerwerbung oder nutzen Sie unsere Gestaltungs- 

möglichkeiten für andere Websites – wir helfen Ihnen bei dem optimalen 

Erscheinungsbild.
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ALFDORFAMTSBLATT

REDAKTIONSSCHLUSS 16| 2022

Aufgrund des Feiertags »Ostermontag« ist Redaktions-

schluss am Montag, 18. April 2022, um 22 Uhr.

Wir bitten um Beachtung. 

einhorn-Verlag+Druck GmbH · www.einhornverlag.de

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

weltweit gedenken die Christen an Karfreitag den Tod und an 

Ostern die Auferstehung Jesu Christi. Daher ist Ostern das 

Fest der Freude und Hoffnung! In diesem Sinne wünsche 

ich Ihnen für die bevorstehenden Feiertage mit Ihren Lieben 

eine erholsame, besinnliche und frohe Zeit! Besonders unter 

dem Eindruck des Ukraine-Kriegs wird uns allen vor Augen 

geführt, wie fragil scheinbare Sicherheiten sind. Umso mehr 

verdeutlicht uns diese Zeit, wie wichtig und wertvoll Hoffnung 

und Zuversicht, sowie ein gutes Miteinander und ein guter 

Zusammenhalt in der Bevölkerung ist. Daher danke ich allen 

Ehrenamtlichen für ihr soziales und gesellschaftliches Engage-

ment in den Kirchen, Vereinen und anderen Organisationen.

Ihr Bürgermeister 

Ronald Krötz

Frohe Ostern!

                 
          

           Der kleine Markt im Suppenstern

     „Leckeres und eine Suppenmahlzeit       

             fü
r unsere Eine Welt“

Die Kinder des Sommerferien-   

programms freuen sich auf 

Ihren Besuch!               
                

Sie bieten an: 

                 
                 

       

- Konfitüre (Suppensternlandfrauen)

- Himmelsgartenhonig 

(Bezirksverein der Imker)

- Blumensträußle

- Blütenpostkarten

- Kräutersalz

- Gemüsesuppe

Die eingehenden Spenden sind 

bestimmt für:              
          

Bildungsprojekte für Kinder in 

anderen Kontinenten, den 

Tafelladen und das neue Dorfhaus, 

das den Suppensternkindern 

Schutz bei Gewitter bieten wird.

Herzlichen Dank an das 

Suppensternlandfrauenteam 

und den Bezirksverein der 

Imker 
--------------

--------------
--------------

----

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

beim kleinen Markt.              
        

Die Kinder des Sommerferienprogramms 

und M. Schnürle-Baier 

        Herzliche Einladung

         Dienstag, 09. August

         11.30 Uhr – 12.30 Uhr

      
Landtagspräsidentin Muhterem 

Aras besucht am 22. Juli 2022 

den Suppenstern im Himmels-

garten

Ortsvorsteher Johannes Weiß begrüßt Frau 

Landtagspräsidentin Aras und erklärt die 

Funktion des Suppensterns im Himmels-

garten. Der Suppenstern wird unter der 

Leitung von Frau Schnürle-Baier und der Un-

terstützung durch die Landfrauen, die mit 

großem ehrenamtlichem Engagement tatkräftig mithelfen, geleitet. 

Der Suppenstern ist ein nachhaltiger Lernort für Schülerinnen und 

Schüler aus allen Klassenstufen. Jahr für Jahr wird hier tausenden 

von Kindern gelernt, wie Gemüse und Obst angebaut, verarbei-

tet und schließlich verkostet wird. Das Projekt wurde im Zuge der 

Landes gartenschau durch die Baden-Württemberg-Stiftung fi nanziell 

unterstützt. Da das Projekt zeitlich begrenzt ist und keine Verlänge-

rung der fi nanziellen Unterstützung zugesagt wird, liegt jetzt die 

gesamte Finanzierung bei der Stadt Schwäbisch Gmünd. Die Stadt 

versucht derzeit mit den Abgeordneten Frau Martina Häusler und 

Tim Bückner eine dauerhafte Finanzierung auf den Weg zu bringen. 

OV Weiß zitiert: „Die Basis unseres Lebens – nämlich, wo kommt 

denn unser Essen her? Wie wird eine Gemüsesuppe gekocht? – Die 

wächst nicht in der Tüte, sondern muss zubereitet werden“.

Ortsvorsteher Weiß bittet Frau Aras, Frau Häusler und Herrn Bück-

ner, zusammen mit der Stadt Schwäbisch Gmünd, eine langfristige, 

fi nanzielle Unterstützung des Suppensterns auszuarbeiten.

Frau Prof. Dr. Vorst, Rektorin der Pädagogischen Hochschule erklärt, 

dass die Kooperation zwischen Hochschule und dem Suppenstern 

notwendig ist, um die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern 

und umzusetzen. Der Suppenstern bildet das Zentrum zur Bildung 

für nachhaltige Entwicklung und Frau Schnürle-Baier hat pädagogisch 

wertvolle Konzepte entwickelt. Theorie und Praxis können hier durch 

viele Seminare mit den Studierenden verbunden werden.

Damit der Suppenstern erhalten werden kann, sind 50.000 € bis 

100.000 € pro Jahr notwendig, die die Stadt Schw. Gmünd auf 

Dauer nicht alleine tragen kann. Die Stadt und der Suppenstern 

sind auf die Förderung des Landes angewiesen, damit diese Kon-

zepte weitergeführt werden können. Bei gemeinsamem Essen der 

selbstgekochten Suppe, die am Vormittag von den Kindern und den 

Landfrauen gekocht wurde, stellt Frau Schnürle-Baier zusammen 

mit den Kindergartenkindern die Projekte des Suppensterns vor. Vor 

allem wird auch sehr viel Wert auf Integration gelegt und alle werden 

herzlich willkommen geheißen.
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’s Blättle
Amtliches Mitteilungsblatt »Bürger in der Gemeinschaft« der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, der 

Stadt Heubach und der Gemeinden Bartholomä, Böbingen a. d. Rems, Heuchlingen und Mögglingen
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Thomas Kuhn Jürgen Stempfl e Dr. Joy Alemazung  Peter Lang Adrian Schlenker

Bartholomä Böbingen a.d.R. Heubach 
Heuchlingen Mögglingen

Gemeinsam mit den Vertretern der Kirchengemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

Angesichts der Flüchtlingszahlen wird auch bei uns Wohnraum für Kriegsfl üchtlinge 
aus der Ukraine benötigt werden.

Wenn Sie helfen können und geeigneten Wohnraum zu vermieten haben, nehmen Sie bitte 

unverbindlich Kontakt mit Ihrer Gemeindeverwaltung vor Ort auf! Danke.

Mahnwache für den Frieden in der Ukraine mit FriedensgebetLiebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein,

liebe Besucher aus Nah und Fern,der Angriff auf die Ukraine ist ein völkerrechtswidriger Akt, den wir scharf verurteilen! Wir sind in 

tiefer Sorge. Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine – ihr Schicksal liegt uns sehr 

am Herzen. Wir unterstützen die Forderung, dass die russische Regierung die Angriffe unverzüg-

lich und vollständig beendet und seine Truppen auf russisches Territorium zurückzieht. Krieg und 

Waffen lösen keine Konfl ikte, sie schaffen Leid, Tod und Elend. Die russische Regierung muss an 

den Verhandlungstisch zurückkehren. Für uns steht fest: Ein gemeinsames Leben in Frieden ist im 

Interesse aller Staaten und Völker. Krieg kann nie eine Lösung sein. Wir unterstützen deshalb alle 

Bemühungen der Bundesregierung und der Europäischen Union, Krieg und Gewalt zu beenden.

Zusammen mit unseren Kirchengemeinden rufen wir zu einer Mahnwache mit anschließendem 

Friedensgebet auf. Start ist am Donnerstag, 03. März 2022 um 19:30 Uhr beim REWEPark

platz in Böbingen. Von dort aus gehen wir dann gemeinsam durch den Park. Im Seniorenpark 

wollen wir gemeinsam im Anschluss an eine kurze Ansprache ein Gebet für den Frieden spre-

chen. Ziel der Veranstaltung ist, dass wir mit unseren Lichtern (egal ob Kerze oder Handylicht) 

ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt setzen. Nach 

ca. 30–45 Minuten endet die Veranstaltung. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, dass 

Sie während der Veranstaltung eine FFP2-Maske tragen. Über zahlreiche Besucher, die bei dieser 

Veranstaltung Ihren Wunsch nach Frieden zum Ausdruck bringen wollen, würden wir uns freuen. 
Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

VGR_KW09.indd   1

02.03.22   13:09

Altpapiersammlung in Rechberg 

Die nächste Altpapiersammlung in Rechberg findet am 

Samstag, 02. April 2022 durch die Freiwillige Feuerwehr 

zugunsten der Jugendfeuerwehr statt.  Altpapiersammlung am 02.04.2022

in Schwäbisch Gmünd-Straßdorf, Metlangen 
und Reitprechts

Am Samstag, 02.04.2022, findet die nächste Altpapier

sammlung in den Stadtteilen Straßdorf, Metlangen und Reit

prechts statt. Die Altpapiersammlung wird vom Musikverein 

Straßdorf als Straßensammlung durchgeführt. 

Bitte unterstützen Sie wie bisher die jugendfördernde Arbeit 

der örtlichen Vereine und Institutionen und verzichten Sie 

auf die blaue Tonne der GOA! Bereitgestellte blaue Tonnen 

dürfen von den Vereinen nicht geleert werden. 

Legen Sie das Altpapier bis 08.00 Uhr gut sichtbar und wind

sicher gebündelt bzw. in Kartonagen verpackt am Straßen

rand ab. Um das Verladen auf das Fahrzeug zu erleichtern, 

sollten handliche Bündel gepackt werden. Ihr Ortschaftsrathaus 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
FÜR ALLE STADTTEILEVerkaufsoffener Sonntag mit 18. Gmünder 

Pferdetag am 03. April 
Rechtzeitig zum Start in den Frühling findet am 03. April 2022 in 

Schwäbisch Gmünd ein verkaufsoffener Sonntag statt. Über 100 

Fachgeschäfte der Innenstadt öffnen an diesem Tag von 13.00 Uhr 

bis 18.00 Uhr ihre Türen und laden die Besucher zum Flanie ren, 

Schauen und Kaufen ein. Die neueste Mode, die aktuellsten Trends 

und Farben warten dann auf die Kunden der Gmünder Geschäfts

welt. In allen beteiligten Betrieben stehen den Besuchern Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter mit guter Beratung und be währtem 

Service zur Seite. All diejenigen, die sonst keine Zeit zu einem ge

mütlichen Einkaufsbummel haben, kommen an diesem Tag bei den 

Gmünder Einzelhändlern ge wiss auf ihre Kosten! Kombiniert wird 

der verkaufsoffene Sonntag bereits zum 18. Mal mit dem "Gmünder 

Pferdetag". Auch in diesem Jahr haben die Touristik und Marketing 

GmbH, das Ordnungsamt der Stadt Schwäbisch Gmünd und der 

Pferdezuchtverein Schwäbischer Wald ein vielfältiges Programm 

zusammengestellt, welches die Herzen aller Pferdefreunde höher 

schlagen lässt. Der Gmünder Pferdetag hat sich seit Beginn stetig 

weiterentwickelt und genießt mittlerweile unter den Pferdefreunden 

einen sehr guten Ruf. Um 11.00 Uhr startet auf dem rund 1000 

m2 großen Sandplatz vor dem Rat haus die traditionsreiche Pfer

deprämierung, bei der Zuchtstutenprämierung für Warm blut und 
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Aufgrund des Feiertags »Karfreitag« ist Redaktions

schluss am Montag, 11. April 2022, um 8 Uhr.

Wir bitten um Beachtung. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

unser Waldstetter Mitbürger Robert Nachtigall bringt zum zwei-

ten Mal ein lesenswertes Heimatbüchle heraus. Dieses beinhaltet 

eine Auslese an Gedichten, G’schichtla und Collagen rund um 

das Thema Corona, gepaart mit Humor und einem gewissen 

Hintersinn.

Die Vorstellung dieses Heimatbüchles findet am kommenden

Sonntag, 27. März 2022, Beginn 10.30 Uhr

im Bürgersaal des Bürgerhauses auf dem Kirchberg statt. Hierzu 

darf ich Sie sehr herzlich einladen.

Zusammen mit der Familie Nachtigall freuen wir uns über Ihr 

Kommen.

In herzlicher Verbundenheit

Ihr

Michael Rembold

P.S.:  Es besteht die Möglichkeit, das neue Heimatbüchle im An-

schluss an die Buchvorstellung käuflich zu erwerben. Auf Wunsch 

auch mit persönlicher Widmung.

Herzliche Einladung 

an die interessierte Bürgerschaft

zur Vorstellung des neuen 

Heimatbüchles von Robert Nachtigall

Das Wetter hätte am vergangenen Samstag nicht besser für 

eine Landschaftsputzete sein können. Daher machten sich in 

Waldstetten über 60 Personen – bestehen aus Mitgliedern 

örtlicher Vereine und Einzelpersonen - auf, unser Gemeinde-

gebiet von Unrat zu befreien. Dabei stellte die Jugendfeuer-

wehr die größte Einzelgruppe mit 18 Personen. Bereits im 

der Vorwoche waren rund 100 Schülerinnen und Schüler der 

Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg in ganz Wald-

stetten unterwegs.

In Weilerstoffel hatten sich unter der Leitung der Dorfgemein-

schaft 20 Bürger zusammengeschlossen, um die Grünflächen 

ihres Teilortes zu säubern. Dabei waren auch wieder Autorei-

fen, mit denen die beiden Damen unserer Ortsbaumeisterin 

Maren Zengerle vor die Handy-Linse kamen. Neben dem mitt-

lerweile überall weggeworfenen Müll hatte sich auch jemand 

die Mühe gemacht, ein Gartentor in der Natur zu entsorgen.

Das verdiente Vesper durften die fleißigen Sammler dann 

auf der Mensa-Terrasse der Gemeinschaftsschule Unterm 

Hohenrechberg genießen.

Der Dank von Schultes Michael Rembold geht an all jene, 

die im Zuge der ostalbweiten Landschaftsputzete, aber auch 

das Jahr über, den Müll anderer aufsammeln, um der Natur 

und Tierwelt wieder den benötigten Lebensraum zu geben. 

Denn der Unrat sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch 

lebensgefährlich für große und kleine Lebewesen. 

Landschaftsputzete in 

Waldstetten und Weilerstoffel
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Endlich wieder feiern! Geniales Fest! Top Stimmung und 

Ambiente! Sensationales Programm! – um nur einige Stim-

men zu unserem zweitägigen Dorfmitte-Einweihungsfest 

wiederzugeben.  Alle haben es gehofft, aber keiner hat damit gerechnet, dass 

wir so einen gigantischen Zustrom an Leuten und solch eine 

ausgelassene Freude und Stimmung erleben werden. Es war 

eine besondere Veranstaltung, die nur durch monatelange Vor-

bereitung mit Helfern aus allen Vereinen möglich war. Unser 

Slogan des Bürgervereins „ein Dorf – eine Gemeinschaft“ traf 

absolut ins Schwarze! Schon beim Aufbau am Donnerstag packten viele Hände mit 

an, so dass in wenigen Stunden alles an seinem Platz stand. 
Der Freitag begann nach der Eröffnung mit einem kurzen Re-

genguss, den Fabio Emele einfach wegsang. Lisa Marie Fried-

rich knüpfte nahtlos an und so war von Beginn an eine gute 

Stimmung vorhanden. Nun folgten die Suara-Mädels, die ge-

konnt ihre ausgesuchten Popsongs vortrugen, bevor Apollon 

mit hartem Rock das Fest weiter anheizte. Projektgruppe 20/05 

und Chum Chum Rubbins trumphten mit Jazz, Soul und Funk 

auf, was bei allen richtig gut ankam. Nun folgte das Projekt The 

Beatles unplugged, das mit seinen Songs direkt ins Herz traf 

und schließlich die Band five4less, die die Masse vollends zum 

Überschäumen brachte! Am Samstag begann der Festtag mit den Alphornbläsern und 

mit der ökumenischen Einstimmung durch Pfarrer Psenner, 

Pfarrer Spieth und dem Kirchenchor. Der Wettergott hatte sein 

Einsehen, so dass nicht nur die Sonne lachte, sondern auch 

zahlreiche Besucher/innen. 

Anschließend wechselten sich viele Aktionen und Aktivitäten 

ab, die alle super angenommen wurden. Egal ob Ausstellung 

und Vorträge im Alten Schulhaus, Kinderflohmarkt, Spielstraße, 

raktorfahrten oder Hüpfburg mit Eisenbahnausstellung, über-

all waren Massen an glücklichen und begeisterten Menschen 

anzutreffen. Hinzu kamen die Auftritte auf der Bühne, die ab-

wechslungreich und gelungen vorgeführt wurden. Über das 

Mittagessen spielte der Musikverein in gekonnter Form auf. 

Am Nachmittag führte der Kindergarten verschiedene Tänze der 

einzelnen Kindergruppen in passenden Kostümen auf und ließ 

viele Elternherzen höher schlagen. Nun folgten die Mädchen der 

Klasse 3 und 4 der Scheuelbergschule mit einem Freestyle-Tanz, 

bevor die Prominenz aus Stadt und Land ihr Stelldichein gaben. 

Oberbürgermeister Richard Arnold fand passende Worte und 

gratulierte zum gelungenen Fest. 

Erfolgreiches Dorfmitte-Einweihungsfest 
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11. JUNI 2022

11.00 - 13.00 UHR REDAKTIONSSCHLUSS 24| 2022

Aufgrund des Feiertags »Fronleichnam« ist Redak-

tionsschluss am Freitag, 10. Juni 2022, um 8 Uhr.

Wir bitten um Beachtung. 

MITTEILUNGEN FÜR ALLE GEMEINDEN

Bauern bitten um Rücksichtnahme und tolerantes 

Miteinander auf Feld und Flur 

Wenn im Frühjahr die Sonne wieder scheint nutzen Hundebesitzer, 

Jogger, Fahrradfahrer, Reiter und Spaziergänger gerne Wege und 

Flächen, die in erster Linie landwirtschaftlichen Zwecken dienen. 

Missverständnissen zwischen Erholungssuchenden und Landwir-

ten können vermieden werden, wenn einfacher Verhaltensregeln 

beachtet werden. Der Bauernverband informiert. 

Unterwegs mit Hunden Die Natur ist verlockend und lädt zu ausgie-

bigen Spaziergängen mit dem Hund ein. Das ist unproblematisch, 

solange die Hundehalter mit ihren Vierbeinern auf den Wegen blei-

ben und ihnen keinen freien Auslauf auf die Nutzflächen gewähren. 

Auf dem Feld buddeln Hunde gerne Löcher und können dadurch 

Schäden an Pflanzenbeständen und landwirtschaftlichen Maschi-

nen verursachen. Viele Hundebesitzer sind sich zudem nicht be-

wusst, dass der Hundekot die Ernte und somit die Nahrungs- und 

Futtermittel verunreinigt. Der Kot kann eine Infektionsquelle für 

zahlreiche Krankheiten sein. 

Abfall als Gefahrenquelle,Zum respektvollen und umweltbewussten 

Verhalten gehört es, keine Abfälle in Feld und Flur zu hinterlassen. 

Sie bergen Verletzungs- und Vergiftungsgefahren für die Tiere und 

können Schäden an landwirtschaftlichen Maschinen bewirken. 

Abfälle in der Natur sind unschön und gefährlich. Sie gehören in 

den Hausmüll.

Freizeit oder Arbeit? Auch an den Sonn- und Feiertagen, wenn viele 

Leute frei haben, müssen Landwirte wetterbedingt mit ihren großen 

Traktoren und Erntemaschinen auf die Felder fahren. Oft stehen sie 

unter Zeitdruck ihre Ernte einzufahren. Die Fahrzeuge sind schwer 

manövrierbar und ein Ausweichen ist nicht ohne weiteres möglich. 

Freizeitsportlern sowie auch kleineren Fahrzeugen fällt es dagegen 

leichter, rechtzeitig auszuweichen. Nach den neuen Verkehrsregeln 

dürfen Fahrradfahrer der Fußgänger nur mit einem Mindestabstand 

von 1,5m überholt werden. Dies ist auf den schmalen Feldwegen 

meist gar nicht möglich. Deshalb bitten die Landwirte darum, dass 

dann langsam fahrende Radler oder Fußgänger absteigen und zur 

Seite gehen, damit der Landwirt mit schwerem Gerät sicher vor-

beikommt. 
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Aktuelles aus der Gemeinde

Auffrischung Beachvolleyballfeld

am Badsee Gschwend

In den vergangenen Tagen konnte das Beachvolleyballfeld am Badsee 

Gschwend durch die Manpower vom Bauhof Gschwend und dem 

Unternehmen SKM aus Wildgarten neugestaltet werden. An nur 

einem Tag wurden die Ränder abgestochen, das Gras um das Feld 

ausgegraben, das Feld neu ausgerichtet und mit 20 Tonnen Sand, 

der Firma Quarzsandwerk Lang aufgefüllt. Jetzt hat das Beachvolley-

ballfeld wieder die optimalen Maße zum Training der Mannschaften 

oder der Freizeitvolleyballspieler.

Bürgermeister Hald freut sich, dass dieses gewünschte Projekt aus 

der Bürgerschaft jetzt umgesetzt werden konnte. Er wünscht allen 

Volleyballspielern viel Spaß.

v.l.n.r. Bauhofmitarbeiter Dennis Koch, Bauhofleiter Ulrich

Schneider und Bürgermeister Christoph Hald

Nachbericht zum 2. Gesprächsaustauschabend 

zum Thema Gesundheits- und Pflegeversorgung 

am 10. Mai 2022 

Bericht von Rainer Kollmer 

Das Gschwender Gesundheitsreich prüft seine Schwach-

stellen 
Der Gedankenaustausch zum Thema Gesundheits- und Pflegevor-

sorge in der Gemeinde Gschwend sorgte für kritische Perspektiven. 

„Mancher Gschwender weiß nicht, was in Gschwend alles geht“, 

merkte Bürgermeister Christoph Hald gegen Ende der lebhaften 

Gesprächsrunde an. Zum offenen Austausch im Foyer der Gemein-

dehalle waren alle ehrenamtlich und beruflich Tätigen im Bereich von 

Gesundheit und Pflege eingeladen worden – der entsprechende 

Personenkreis reicht in Gschwend vom Apotheker bis zur Zahn-

ärztin. 
Der gute Erfolg der Wanderkarte „Aussichtsreich“, die im Januar 

an den Start ging, veranlasste den Rathauschef, sich zusammen mit 

einem ausgewählten Personenkreis jeweils Gedanken zu Tourismus 

und Gastronomie und jetzt auch zu Gesundheit und Pflege in der 

Gemeinde zu machen. Die Marketing-Idee, in der Folge weitere 

regionale Karten, wie zum Beispiel „Genussreich“ oder „Gesund-

heitsreich“ („Pflegereich“), für Gäste, Neubürger und Einheimische 

aufzulegen, zeigt inzwischen durchaus unerwartete Nebeneffekte. 

So wurde eine mögliche Karte zum Thema „Versorgungsreich“ 

und eine Zusammenstellung der regionalen Ausbildungsmöglich-

keiten („Ausbildungsreich“) bei der offenen und recht lebhaften 

Gesprächsrunde der 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ange-

dacht. Die Anwesenheit der Verantwortlichen der beiden örtlichen 

Allgemeinärzte, Dr. Simon del Rio und Dr. Achim Röhm, vom DRK 

und Notfallteam (Sarah Hieber und Philipp Mailänder), der Praxis 

für Ergotherapie von Ellen Keefer-Scheppe und den Vertreterinnen 

der Sozialstation Gaildorf mit Andrea Beck (Leitung), Alexandra 

Bauer, Martina Hähnl und Tabea Hinderer sorgte dafür, dass viele 

Amtsblatt der Gemeinde
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Erholungsort im Schwäbischen Wald mit den Feriengebieten 

Frickenhofer Höhe und Hagberg

51. Jahrgang 
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Nummer 22

Reinigung der Sinkkästen 

und Straßeneinläufe 

In der Zeit vom 07.06. – 17.06.2022 wird die Reinigung der 

Sinkkästen und Straßeneinlaufschächte im gesamten Ge-

meindegebiet durchgeführt. Damit die Tätigkeiten unge-

hindert ausgeführt werden können, bitten wir Sie, Ihr 

Fahrzeug zu den Straßeneinlaufschächten mit genü-

gend Abstand zu parken. Vielen Dank. 

Bau- und Liegenschaftsamt

REDAKTIONSSCHLUSS 24| 2022

Aufgrund des Feiertags »Fronleichnam« ist Redak-

tionsschluss am Sonntag, 12. Juni 2022, um 23 Uhr.

Wir bitten um Beachtung. 
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Schwäbisch Gmünd

Herlikofen, Hussenhofen

Hirschmühle, Zimmern

Mit tei lungs blatt
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Kleintierzuchtverein

Kleintierzuchtverein

Hussenhofen e.V.

Hussenhofen e.V.

O s t e r e i e r s u ch e n

O s t e r e i e r s u ch e n

in der  Zuchtanlage

in der  Zuchtanlage
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Breitbandausbau – Aktueller Stand und weiteres 

Vorgehen im Rahmen der Erschließung der Weißen 

Flecken

Der fl ächendeckende Glasfaserausbau bis in die Häuser, Unter-

nehmen und Schulen ist eine der zentralen Herausforderungen für 

Kommunen in Deutschland. Die Versorgung mit leistungsfähigem 

Internet ist in Zeiten zunehmender Digitalisierung (Home Offi ce, 

Streaming-Dienste usw.) ein bedeutender Standortfaktor und wich-

tiges Element für die digitale Weiterentwicklung von Gemeinden 

und Städten. 

Deshalb realisiert die Stadt Schwäbisch Gmünd derzeit den Gesamt-

ausbau aller unterversorgten Gebiete unter 30 Mbit/s im Download 

(sog. „Weiße Flecken“) über eine Bundes-/Landesförderung. Alle 

Schulen und unterversorgten Bereiche im gesamten Stadtgebiet 

können über dieses Förderprogramm mit Glasfaser, das extrem 

hohe Internetgeschwindigkeiten (Gigabit-Bereich) ermöglicht, an-

gebunden werden. 

In Schwäbisch Gmünd gibt es rund 2.500 Gebäude, die gemäß 

einem Markterkundungsverfahren, in dem die in der Stadt tätigen

Telekommunikationsunternehmen aufgefordert waren, ihre Ab-

sichten für den eigenwirtschaftlichen Ausbau zu melden, als „unter-

versorgt“ gelten. Diese Gebäude können nun infolge des geförderten 

Breitbandausbaus – der Bund beteiligt sich zu 50 % und das Land 

Baden-Württemberg zu 40 % an den geschätzten Kosten von 24,6 

Millionen Euro –  mit einem kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss 

(FTTB = „Fibre to the Building“) erschlossen werden. Lediglich das 

Inhouse-Netz, also die hausinterne Vernetzung zwischen dem Haus-

übergabepunkt und den Endgeräten, ist hiervon ausgeschlossen und 

fällt in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Hauseigentümers.

Betroffen von diesem Breitbandausbau im Rahmen der Weiße-Fle-

cken-Förderung ist insbesondere auch der Teilort Herlikofen, wo nach 

derzeitigem Kenntnisstand eine fl ächendeckende FTTB-Erschließung 

möglich ist. Eigentümer der zu erstellenden passiven Netzinfrastruk-

tur wird die Stadt Schwäbisch Gmünd, Betreiber des Netzes die 

GmündCOM GmbH sein. 

Aktuell befi ndet sich die Stadt Schwäbisch Gmünd im zweistufi gen 

Planungsausschreibungsverfahren. Zuletzt w
aren die Bieter aufge-

fordert, konkrete Angebote zur Erbringung der Planungsleistung 

abzugeben. Diese werden momentan bewertet und anschließend 

wird die Behandlung der Angebote in den städtischen Gremien mit 

darauffolgender Vergabe der Planungsleistung stattfi nden. Danach er-

folgt die Planung der Erschließung der rund 2.500 Hausanschlüsse im 

Stadtgebiet. Nach der Feststellung des endgültigen Förderbescheids 

werden Tiefbau, Bauleitung und Bauüberwachung ausgeschrieben, 

sodass im Laufe des Jahres 2023 die Tiefbau- und die weiteren 

Arbeiten für den Infrastrukturausbau bis zum Hausübergabepunkt 

erfolgen werden.

Weitere Informationen zum geförderten Breitbandausbau und darü-

ber, welche Gebiete und Gebäude zu den Weißen Flecken gehören, 

erhalten Sie bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Schwäbisch 

Gmünd, Breitbandkoordinator Markus Hofmann (Telefon 07171 603-

1022, markus.hofmann@schwaebisch-gmuend.de).

REDAKTIONSSCHLUSS  15|16

Aufgrund des Feiertags »Karfreitag« ist Redaktions-

schluss am Montag, 11. April 2022, um 8 Uhr.

Aufgrund des Feiertags »Ostermontag« ist Redaktions-

schluss am Dienstag, 19. April 2022, um 8 Uhr.

Wir bitten um Beachtung. 

Maibäume in Spraitbach und in den Teilorten 

Wie bereits in den vergangenen Jahren grüßen von weither die 

Maibäume in Spraitbach und in den Teilorten. 

65. Jahrgang 
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Maibaum Hinterlintal Maibaum der Wandergruppe 

Ochsenbusch 9 Platz beim Mai-

baumwettbewerb der Gmünder 

Tagespost
Maibaum Vorderlintal

Herzlichen Dank allen fleißigen Helferinnen und Helfern, die sich für 

diese tolle Tradition einsetzen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement 

und Ihren Einsatz!
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*  Grundpreis gilt für Werbemittler

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
ROSENSTEIN (VGR)
VERBREITUNGSGEBIET
Heubach, Lautern, Beuren, Buch
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof
Böbingen/Rems, Beiswang
Heuchlingen, Holzleuten
Mögglingen

ERSCHEINUNGSTAG
Freitags (bis spätestens 12 Uhr)

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 17 Uhr

ANZEIGENSCHLUSS FÜR  
FARBANZEIGEN IN VERBINDUNG 
MIT DER GESAMTBELEGUNG
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
4 100 Exemplare Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 0,93 € + MwSt. 1,11 € + MwSt. 1,27 € + MwSt.

Grundpreis* 1,09 € + MwSt. 1,31 € + MwSt. 1,49 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 2,89 € + MwSt. 3,39 € + MwSt. 4,07 € + MwSt.

Grundpreis* 3,40 € + MwSt. 3,99 € + MwSt. 4,79 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

GESAMTBELEGUNG
ALLE AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER 
(siehe Übersicht auf Seite 2)

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
16 610 Exemplare

ANZEIGENPREISE
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KOMBINATION NORD

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf, Gschwend, Leintal-Frickenhofer Höhe 
Mutlangen, Spraitbach, Herlikofen, Hussenhofen,  
Großdeinbach 
Lindach, Rehnenhof, Wetzgau

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
8 630 Exemplare

KOMBINATION SÜD

VERBREITUNGSGEBIET
Straßdorf, Rechberg, Waldstetten, Bettringen, 
Bargau, Degenfeld, VG Rosenstein

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
7 980 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,71 € + MwSt. 2,05 € + MwSt. 2,36 € + MwSt.

Grundpreis* 2,01 € + MwSt. 2,41 € + MwSt. 2,78 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,60 € + MwSt. 1,92 € + MwSt. 2,21 € + MwSt.

Grundpreis* 1,88 € + MwSt. 2,26 € + MwSt. 2,60 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

ANZEIGENPREISE
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KOMBINATION 1

VERBREITUNGSGEBIET
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler
Herlikofen, Hussenhofen
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau
Rechberg, Straßdorf

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
4 300 Exemplare

KOMBINATION 2

VERBREITUNGSGEBIET
Waldstetten 
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler 
Straßdorf, Rechberg

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 880 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,55 € + MwSt. 1,88 € + MwSt. 2,14 € + MwSt.

Grundpreis* 1,82 € + MwSt. 2,21 € + MwSt. 2,52 € + MwSt.

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,93 € + MwSt. 2,24 € + MwSt. 2,67 € + MwSt.

Grundpreis* 2,26 € + MwSt. 2,74 € + MwSt. 3,13 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

BeurenPreis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,50 € + MwSt. 1,80 € + MwSt. 2,07 € + MwSt.

Grundpreis* 1,76 € + MwSt. 2,12€ + MwSt. 2,44€ + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

ANZEIGENPREISE

NEU: KOMBINATION 1 + WALDSTETTEN
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KOMBINATION 3

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf 
Gschwend 
Spraitbach

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 10 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 560 Exemplare

KOMBINATION 5

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf 
Mutlangen 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 10 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 790 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,45 € + MwSt. 1,74 € + MwSt. 1,99 € + MwSt.

Grundpreis* 1,71 € + MwSt. 2,05 € + MwSt. 2,34 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,48 € + MwSt. 1,78 € + MwSt. 2,05 € + MwSt.

Grundpreis* 1,74 € + MwSt. 2,09 € + MwSt. 2,41 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler



9EINZELBELEGUNG  ORTSPREIS

Amtsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Alfdorf  1590  0,76 + MwSt.  0,90 + MwSt.  1,05 + MwSt.

Gschwend  1190  0,71 + MwSt.  0,84 + MwSt.  0,98 + MwSt.

Mutlangen  1120  0,71 + MwSt.  0,84 + MwSt.  0,98 + MwSt.

Spraitbach   780  0,69 + MwSt.  0,82 + MwSt.  0,95 + MwSt.

Waldstetten  1520  0,76 + MwSt.  0,90 + MwSt.  1,05 + MwSt.

VG Rosenstein
Bartholomä, Böbingen, Heu-
bach, Heuchlingen, Mögglingen

 4100  0,93 + MwSt.  1,11 + MwSt.  1,28 + MwSt.

Leintal-Frickenhofer Höhe
Eschach, Göggingen, Leinzell, 
Obergröningen, Schechingen

 2010  0,92 + MwSt.  1,10 + MwSt.  1,27 + MwSt.

AMTSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS

Alfdorf Donnerstag Dienstag 12 Uhr 
Gschwend Donnerstag Dienstag 14 Uhr 
Mutlangen Freitag Mittwoch 15 Uhr 
Spraitbach Freitag Mittwoch 17 Uhr 
Waldstetten Freitag Mittwoch 12 Uhr
VG Rosenstein Freitag Dienstag 17 Uhr
Leintal-Frickenhofer Höhe Donnerstag Montag 17 Uhr

STÄDTISCHE MITTEILUNGSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS 

Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler Freitag Dienstag 13 Uhr 
Herlikofen, Hussenhofen Freitag Dienstag 13 Uhr 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau Donnerstag Dienstag 11 Uhr 
Rechberg, Straßdorf Donnerstag Dienstag 10 Uhr 

Städt. Mitteilungsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Bargau, Bettringen, 
Degenfeld, Weiler
(Stadt 1)

 1540  0,80 + MwSt.  0,98 + MwSt.  1,11 + MwSt.

Herlikofen, Hussenhofen
(Stadt 2)

  860  0,71 + MwSt.  0,85 + MwSt.  0,98 + MwSt.

Großdeinbach, Lindach
Rehnenhof, Wetzgau
(Stadt 3)

 1080  0,72 + MwSt.  0,86 + MwSt.  0,99 + MwSt.

Rechberg, Straßdorf
(Stadt 4)

  820  0,71 + MwSt.  0,85 + MwSt.  0,98 + MwSt.



10EINZELBELEGUNG  GRUNDPREIS*
*Grundpreis gilt für Werbemittler

Amtsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Alfdorf  1590  0,88 + MwSt.  1,06 + MwSt.  1,22 + MwSt.

Gschwend  1190  0,83 + MwSt.  1,00 + MwSt.  1,14 + MwSt.

Mutlangen  1120  0,83 + MwSt.  1,00 + MwSt.  1,14 + MwSt.

Spraitbach   780  0,80 + MwSt.  0,96 + MwSt.  1,10 + MwSt.

Waldstetten  1520  0,88 + MwSt.  1,06 + MwSt.  1,22 + MwSt.

VG Rosenstein
Bartholomä, Böbingen, Heu-
bach, Heuchlingen, Mögglingen

 4100  1,09 + MwSt.  1,30 + MwSt.  1,51 + MwSt.

Leintal-Frickenhofer Höhe
Eschach, Göggingen, Leinzell, 
Obergröningen, Schechingen

 2010  1,08 + MwSt.  1,30 + MwSt.  1,50 + MwSt.

Städt. Mitteilungsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Bargau, Bettringen, 
Degenfeld, Weiler
(Stadt 1)

 1540  0,94 + MwSt.  1,13 + MwSt.  1,30 + MwSt.

Herlikofen, Hussenhofen
(Stadt 2)

  860  0,82 + MwSt.  0,99 + MwSt.  1,13 + MwSt.

Großdeinbach, Lindach
Rehnenhof, Wetzgau
(Stadt 3)

 1080  0,83 + MwSt.  1,01 + MwSt.  1,15 + MwSt.

Rechberg, Straßdorf
(Stadt 4)

  820  0,82 + MwSt.  0,99 + MwSt.  1,13 + MwSt.

AMTSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS

Alfdorf Donnerstag Dienstag 12 Uhr 
Gschwend Donnerstag Dienstag 14 Uhr 
Mutlangen Freitag Mittwoch 15 Uhr 
Spraitbach Freitag Mittwoch 17 Uhr 
Waldstetten Freitag Mittwoch 12 Uhr
VG Rosenstein Freitag Dienstag 17 Uhr
Leintal-Frickenhofer Höhe Donnerstag Montag 17 Uhr

STÄDTISCHE MITTEILUNGSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS 

Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler Freitag Dienstag 13 Uhr 
Herlikofen, Hussenhofen Freitag Dienstag 13 Uhr 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau Donnerstag Dienstag 11 Uhr 
Rechberg, Straßdorf Donnerstag Dienstag 10 Uhr 
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E-MAIL  technik@einhornverlag.de

    Sollten Sie große Datenmengen übertragen wollen, bitten wir Sie, 
diese mit einem Komprimierungsprogramm (WinZip) zu packen.

DATENTRANSFER  Nach vorheriger Absprache erhalten Sie von uns die Zugangsdaten.
ÜBER FTP-SERVER 

DRUCKDATEN  Anzeigen für Amts- und Mitteilungsblätter senden Sie bitte als EPS 
oder PDF-Datei direkt an unsere zuständigen Mediaberater/innen.  
Die PDF-Dateien und EPS sollten ASCII-codiert sein und keine anderen 
Komprimierungen als LZW enthalten.

   Bitte fügen Sie uns ein PDF zur Ausgabe-Prüfung bei.
    Schriften müssen in der PostScript-Datei enthalten sein, ebenso im 

EPS. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr DTP-System Schriften 
integriert, wandeln Sie die Schriften in Zeichenwege um.

   Für eventuelle Fragen sind wir gerne für Sie unter  
Telefon 0 7171/ 9 27 80-18 oder -27 erreichbar.

SATZSPIEGEL 185 mm breit, 269 mm hoch

SPALTENZAHL 4 Spalten

SPALTENBREITE 1-spaltig  43 mm, 2-spaltig  90 mm
  3-spaltig 138 mm, 4-spaltig 185 mm

DRUCKVERFAHREN Offsetdruck

DRUCKUNTERLAGEN Digitale Daten

PLATZIERUNG Auf Anfrage (keine Gewähr)

DRUCKAUFLAGE WÖCHENTLICH 16 610 Exemplare

TECHNISCHE  ANGABEN

DATENÜBERTRAGUNG

Malstaffel

 6 Veröffentl.  5 % Rabatt

12 Veröffentl. 10 % Rabatt

25 Veröffentl. 15 % Rabatt

51 Veröffentl. 20 % Rabatt

Titelstaffel* bei Belegung von

2 Titel 2,00 % 6 Titel 7,00 %

3 Titel 3,50 % 7 Titel 8,00 %

4 Titel 5,00 % ab 8 Titel 9,00 %

5 Titel 6,00 %

*  Identische Anzeigen bei Belegung in mehreren Amts-  
und Mitteilungsblättern innerhalb einer Woche

* Titelrabatt gilt nicht bei Kombinationsschaltung

RABATTE innerhalb eines Abschlussjahres
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ANLIEFERUNG

Bis spätestens Freitag 12 Uhr vor der Erscheinungswoche
Lieferadresse: einhorn-Verlag+Druck GmbH, Sebaldplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Mo-Do. 8.00–17.00 Uhr
Fr. 8.00–12.00 Uhr

ABHOLUNG DURCH DEN VERLAG

bis 10 km  15,00 b  + MwSt.

bis 15 km  25,00 b  + MwSt.

bis 20 km  35,00 b  + MwSt.

ab 20 km  45,00 b  + MwSt.

ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR PROSPEKTVERTEILUNG

1.  Fehlstreuungen, Doppelbelegungen und Fehlbelegungen sind nicht völlig auszuschließen. Ein zumutbares Maß 
darf nicht überschritten werden, branchenüblich sind ca. 2 Prozent.

2.  Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, 
ohne dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung notwendig wird.

3.  Die Beilagen müssen sauber in Schachteln, Kisten oder auf Paletten angeliefert werden. Die Beilagen sollten 
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein. 

4.  Bitte liefern Sie die Beilagen mit einem Lieferschein an, der das zu belegende Objekt, den Beilagentermin, den 
Beilagen-Auftraggeber, Motiv, Absender und Empfänger, Anzahl der Verpackungen und Gesamtstückzahl der 
gelieferten Beilagen beinhalten. Die Verpackungseinheiten dürfen nicht mehr als 10 kg wiegen.

PROSPEKTBEILAGEN

BEILAGENPREISE FÜR ABONNENTENAUFLAGE

Teilbelegungen sind möglich (nur ganze Stadtteile und Gemeinden). 
Mindestbetrag bis 750 Exemplare: Ortspreis 85 a, Grundpreis 99,50 a
Auflagenzahlen sind beim Verlag zu erfragen.

Beilagenpreise (Lang DIN, DIN A5 und Übergrößen)

Ortspreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 102,50 b  
+ MwSt.

Grundpreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 120,– b
+ MwSt.

Jede weitere
angefangene 5 g

Ortspreis +4,40 b 

Grundpreis +5,17 b 

Mindestlohnzuschlag
pro 1000 
Exemplare

+5,00 b

Maximale Größe DIN A4 (210 x 297 mm),  
Maximales Gewicht 35 g
10 % Rabatt auf Beilagen, die durch  
den einhorn-Verlag hergestellt wurden.

Bei Stornierung gebuchter Beilagen nach Freitag, 
12.00 Uhr, erheben wir eine Stornogebühr  
von 80,– b + Mwst.

Beilagenpreise (DIN A4)

Ortspreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 93,– b  
+ MwSt.

Grundpreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 109,– b  
+ MwSt. 

Jede weitere
angefangene 5 g

Ortspreis +3,70 b 

Grundpreis +4,35 b 

Mindestlohnzuschlag
pro 1000 
Exemplare

+5,00 b 

Resthaushaltverteilung nicht möglich.



13BEILAGENSTÜCKZAHLEN  
AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER

ALFDORF, Pfahlbronn, Vordersteinenberg, Hintersteinenberg, Kapf  1480 Expl.
GSCHWEND, Frickenhofen, Mittelbronn, Wildgarten  1080 Expl.
MUTLANGEN, Pfersbach 1050 Expl.
SPRAITBACH, Vorder- und Hinterlintal, Hertighofen  710 Expl.
WALDSTETTEN, Wißgoldingen, Weilerstoffel  1410 Expl.

ESCHACH, Holzhausen, Seiferthofen   440 Expl.
GÖGGINGEN, Horn, Mulfingen  530 Expl.
LEINZELL  360 Expl.
OBERGRÖNINGEN 80 Expl. 
SCHECHINGEN, Leinweiler  500 Expl.
 ––––––––––
 1910 Expl.

Heubach, Lautern, Beuren, Buch 1330 Expl.
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof  450 Expl.
Böbingen/Rems, Beiswang  790 Expl.
Heuchlingen, Holzleuten  360 Expl.
Mögglingen  790 Expl.
 ––––––––––
 3720 Expl.

BARGAU 465 Expl.
BETTRINGEN, Nordwest, Lindenfeld  640 Expl.
DEGENFELD 105 Expl.
WEILER IN DEN BERGEN 200 Expl.
 ––––––––––
 1410 Expl.

HERLIKOFEN 450 Expl.
HUSSENHOFEN, Burgholz, Hirschmühle, Zimmern  310 Expl.
 ––––––––––
 760 Expl.

GROSSDEINBACH, 
Kleindeinbach, Hangendeinbach,  
Radelstetten, Wustenriet, Waldau 300 Expl.
LINDACH 410 Expl.
REHNENHOF  140 Expl.
WETZGAU  120 Expl.
 ––––––––––
 970 Expl.

RECHBERG, Vorderweiler, Hinterweiler 230 Expl.
STRASSDORF, Metlangen, Reitprechts 520 Expl.
 ––––––––––
 750 Expl.

BEILAGENGESAMTAUFLAGE: 15 250 Expl.



14DIGITALE WERBEFORMEN & PREISE
NEUE CHANCEN  
FÜR IHREN VERKAUFSERFOLG

Mit unserem »einhorn-Web-App-Banner« bieten wir Ihrem Unternehmen eine moderne Plattform zur Akquise 
und Kundenbindung an. 

Rund 10 000 unserer Abonnenten nutzen die kostenlose Web-App des einhorn-Verlags. Durch die digitale  
Darstellung aller Amts- und Mitteilungsblätter und weiterer Magazine ist eine lange Präsenz gewährleistet.

Wir können Ihre Anzeige verwenden (Zusendung bevorzugt in einem Vektor-Format wie PDF oder EPS),  
oder unsere Grafikabteilung gestaltet Ihren Werbebanner nach Ihren Wünschen. Zusätzlich ist eine Verlinkung 
z. B. auf Ihre Website möglich.

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Werbung zielgerichtet zu platzieren. 

einhorn-App Banner

einhorn-App Banner Auflösung

Tablet (Hochkant) 1536 x 600 Pixel

Tablet (Quer) + Webversion 2048 x 600 Pixel

Smartphone 1242 x 900 Pixel

Preise für einhorn-App Banner bei gleichzeitiger Schaltung einer kostenpflichtigen Print-Anzeige*

Laufzeit 7 Tage 14 Tage 30 Tage

Ortspreis 50,00 Euro 90,00 Euro 160,00 Euro

Agenturpreis 58,50 Euro 106,00 Euro 188,00 Euro

Preise für einhorn-App Banner ohne Print-Anzeige*

Laufzeit 7 Tage 14 Tage 30 Tage

Ortspreis 75,00 Euro 135,00 Euro 240,00 Euro

Agenturpreis 88,00 Euro 158,00 Euro 282,00 Euro

* Längere Laufzeiten sind möglich.

Alle Preise in € zzgl. MwSt. Unsere Mediaberater beraten Sie umfangreich und unterbreiten Ihnen ein auf Sie  
zu geschnittenes Angebot.
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*zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr  
i.H.v. 150,– € (zzgl. MwSt.)  

Laufzeit: 2 Jahre, danach monatlich kündbar

*zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr  
i.H.v. 200,– € (zzgl. MwSt.)  

Laufzeit: 2 Jahre, danach monatlich kündbar

*zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr  
i.H.v. 250,– € (zzgl. MwSt.)  

Laufzeit: 2 Jahre, danach monatlich kündbar

Bestens geeignet für  
kleinere Websites.  

Modern, schlank und  
günstig.

Umfangreichere Infoseiten,  
z. B. mit Unternehmens- 

darstellung, mit erweitertem  
Design und mehr Funktionen.

Webauftritt mit viel Inhalt,  
z. B. Produkt portfolio und  

Mediaeinbindung. Das alles  
in raffiniertestem Design.

M
Starter

L
Profi

XL
Premium

 Basisdesign

 bis zu 3 Unterseiten

 3 Agenturfotos

 1 Änderung pro Monat

 1 E-Mail-Konto

 SEO-Optimierung

 Bildergalerie (10 Bilder)

 individuelles Design

 bis zu 7 Unterseiten

 6 Agenturfotos

 4 Änderungen pro Monat

 5 E-Mail-Konten

 SEO mit Google-Eintrag

 Bildergalerie (15–20 Bilder)

 Bild-Slider (max. 10 Bilder)

 Blog

 Social Media Buttons

 ausgefeiltes Design

 bis zu 15 Unterseiten

 10 Agenturfotos

 8 Änderungen pro Monat

 10 E-Mail-Konten

 SEO mit Google-Eintrag

 SEO-Text (2 Stunden inklusive)

 Bildergalerie (15–20 Bilder)

 HTML5-Slider (max. 12 Bilder)

 Blog

 Social Media Buttons

 Performance-Optimierung

 Einbindung externer Medien

64,90 €
 pro Monat*

79,90 €
 pro Monat*

94,90 €
 pro Monat*

Wir beraten Sie ausführlich, wie  

Sie mit Ihrem Webauftritt Ihre  

Zielgruppe am besten erreichen.

Starter (M), Profi (L) oder 

Premium (XL) – wir haben drei 

Pakete für Sie zur Auswahl. Sie  

können Ihren Webauftritt jederzeit  

erweitern und zu einem höheren  

Paket wechseln.

Sie übermitteln uns Ihre Daten wie 

Texte, Bilder und Logos und wir 

gestalten Ihre neue Homepage, 

schnell und unkompliziert.

Schri t t 1
BERATUNG

Schri t t 2
PAKET WÄHLEN

Schri t t 3
DATEN LIEFERN

Mieten Sie 

doch einfach 

Ihren Webauf tri t t



 1.  »Anzeigenauftrag« im Sinn der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungstreibenden oder sonstigen Inseraten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

 2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

 3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

 5.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist.

 6.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Rathäusern und Bezirksämtern, bei Vertretern oder sonstigen Außenstellen 
aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

 7.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

 8.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachen des Auf-
trages. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auf-
tragserteilung – ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und 
auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
haftet der Verlag darüber hinaus  auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

 9.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt Änderungen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

10.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11.  Bei fernmündlich bzw. per Telefax aufgegebenen Anzeigen, oder bei fernmündlich bzw. per Telefax veranlassten Änderungen sowie für Fehler infolge undeutlicher 
Niederschrift, übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.

12.  Bei der Übersendung von digitalen Druckunterlagen muss getrennt eine schriftliche Auftragserteilung mit allen Angaben die für die Abwicklung erforderlich sind, 
erfolgen. Hierzu gehört besonders ein Ausdruck des zu belichtenden Dokuments, Zusammendruck und Farbauszüge, Erscheinungstermin, Ausgabe, Anzeigengröße 
und Ansprechpartner mit Telefonnummer.

13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber dreißig Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist.

14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Beim Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen, hat der Auftraggeber zu tragen.

17.  Bei Stornierung einer gebuchten Prospektbeilage nach Freitag, 12.00 Uhr vor der Erscheinungswoche, entstehen für den Auftraggeber Stornogebühren in Höhe 
von 80,– € + Mwst..

18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibe-
briefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge werden vier Wochen aufbewahrt.  Zuschriften, die in 
dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse 
und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

20.  Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des 
Verlags zu halten. Eine vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an den Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Anzeigen und Beilagen 
aus dem Ortsgeschäft werden über Werbungsmittler angenommen und zum Grundpreis abgerechnet. Anzeigen zu ermäßigten Grundpreisen (Ortspreise) werden 
nicht provisioniert.

21.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögens ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Ge-
richtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleute, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

22. Die DSGVO wird angewandt. Nähere Einzelheiten finden Sie unter www.einhornverlag.de.

23. Die AGB von einhorn digital finden Sie auf www.einhornverlag.de/einhorn-digital

ALLGEMEINE  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


